
Für das Arbeitsrecht bedeutsame Vorschriften im BGB 
 
 
§ 113 Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis 
 
(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den Minderjährigen, in Dienst oder in Arbeit zu treten, so ist 
der Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Eingehung 
oder Aufhebung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der gestatteten Art oder die Erfüllung der sich 
aus einem solchen Verhältnis ergebenden Verpflichtungen betreffen. Ausgenommen sind Verträge, zu 
denen der Vertreter der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedarf. 
 
(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter zurückgenommen oder eingeschränkt werden. 
 
(3) Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund, so kann die Ermächtigung, wenn sie von ihm verweigert 
wird, auf Antrag des Minderjährigen durch das Vormundschaftsgericht ersetzt werden. Das 
Vormundschaftsgericht hat die Ermächtigung zu ersetzen, wenn sie im Interesse des Mündels liegt. 
 
(4) Die für einen einzelnen Fall erteilte Ermächtigung gilt im Zweifel als allgemeine Ermächtigung zur 
Eingehung von Verhältnissen derselben Art. 
 
§ 119 Anfechtbarkeit wegen Irrtum 
 
(1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung 
dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, 
daß er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben 
haben würde. 
 
(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften der Person 
oder der Sache, die im Verkehr als wesentlichangesehen werden. 
 
§ 123 Anfechtbarkeit wegen arglistiger Täuschung, Drohung 
 
(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung oder widerrechtlich durch 
Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten. 
 
(2) Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist eine Erklärung, die einem anderen gegenüber 
abzugeben war, nur dann anfechtbar, wenn dieser die Täuschung kannte oder kennen mußte. Soweit 
ein anderer als derjenige,welchem gegenüber die Erklärung abzugeben war, aus der Erklärung 
unmittelbar ein Recht erworben hat, ist die Erklärung ihm gegenüber anfechtbar, wenn er die 
Täuschung kannte oder kennen mußte. 
 
§ 174 Bevollmächtigter, Einseitiges Rechtsgeschäft 
 
Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ein Bevollmächtigter einem anderen gegenüber vornimmt, ist 
unwirksam, wenn der Bevollmächtigte eine Vollmachtsurkunde nicht vorlegt und der andere das 
Rechtsgeschäft aus diesem Grund unverzüglich zurückweist. Die Zurückweisung ist ausgeschlossen, 
wenn der Vollmachtgeber den anderen von der Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt hatte. 
 
§ 186 Fristen, Geltungsbereich; Termine, Geltungsbereich 
 
Für die in Gesetzen, gerichtlichen Verfügungen und Rechtsgeschäften enthaltenen Frist- und 
Terminsbestimmungen gelten die Auslegungsvorschriften der §§ 187 bis 193. 
 
§ 187 Fristbeginn 
 
(1) Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt 
maßgebend, so wird bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchen das Ereignis 
oder der Zeitpunkt fällt. 
 
(2) Ist der Beginn eines Tages der für den Anfang einer Frist maßgebende Zeitpunkt, so wird dieser 
Tag bei der Berechnung der Frist mitgerechnet. Das gleiche gilt von dem Tag der Geburt bei der 
Berechnung des Lebensalters. 



 
§ 188 Fristende 
 
(1) Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. 
 
(2) Eine Frist, die nach Wochen, nach Monaten oder nach einem mehrere Monate umfassenden 
Zeitraum - Jahr, halbes Jahr, Vierteljahr - bestimmt ist, endigt im Falle des § 187 Abs. 1 mit dem 
Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung 
oder seine Zahl dem Tag entspricht, in den das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt, im Falle des § 187 
Abs. 2 mit dem Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher dem 
Tag vorhergeht, der durch seine Benennung oder seine Zahl dem Anfangstag der Frist entspricht. 
 
(3) Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten Frist in dem letzten Monat der für ihren Ablauf 
maßgebende Tag, so endigt die Frist mit dem Ablauf des letzten Tages dieses Monats. 
 
§ 189 Halbes Jahr, Vierteljahr, Halber Monat 
 
(1) Unter einem halben Jahr wird eine Frist von sechs Monaten, unter einem Vierteljahr eine Frist von 
drei Monaten, unter einem halben Monat eine Frist von fünfzehn Tagen verstanden. 
 
(2) Ist eine Frist auf einen oder mehrere ganze Monate und einen halben Monat gestellt, so sind die 
fünfzehn Tage zuletzt zu zählen. 
 
§ 190 Fristverlängerung 
 
Im Falle der Verlängerung einer Frist wird die neue Frist von dem Ablauf der vorigen Frist an 
berechnet. 
 
§ 191 Zeitraum, Berechnung 
 
Ist ein Zeitraum nach Monaten oder nach Jahren in dem Sinne bestimmt, daß er nicht 
zusammenhängend zu verlaufen braucht, so wird der Monat zu dreißig, das Jahr zu 
dreihundertfünfundsechzig Tagen gerechnet. 
 
§ 192 Monat, Anfang; Monat, Mitte; Monat, Ende 
 
Unter Anfang des Monats wird der erste, unter Mitte des Monats der fünfzehnte, unter Ende des 
Monats der letzte Tag des Monats verstanden. 
 
§ 193 Fristablauf an Wochenenden und Feiertagen 
 
Ist an einem bestimmten Tag oder innerhalb einer Frist eine Willenserklärung abzugeben oder eine 
Leistung zu bewirken und fällt der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, 
einen am Erklärungs- oder Leistungsorte staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen 
Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. 
 
§ 194 Verjährung, Gegenstand; Anspruch 
 
(1) Das Recht, von einem anderen ein Tun oder ein Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt 
der Verjährung. 
 
(2) Der Anspruch aus einem familienrechtlichen Verhältnis unterliegt der Verjährung nicht, soweit er 
auf die Herstellung des dem Verhältnis entsprechenden Zustandes für die Zukunft gerichtet ist. 
 
§ 195 Verjährungsfrist, Regelmäßige 
 
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt dreißig Jahre. 
 
§ 196 Verjährungsfrist, Zweijährige; Verjährungsfrist, Vierjährige 
 
(1) In zwei Jahren verjähren die Ansprüche: 
 



1. der Kaufleute, Fabrikanten, Handwerker und derjenigen, welche ein Kunstgewerbe betreiben, für 
Lieferung von Waren, Ausführung von Arbeiten und Besorgung fremder Geschäfte, mit Einschluß der 
Auslagen, es sei denn, daß die Leistung für den Gewerbebetrieb des Schuldners erfolgt;  
2. derjenigen, welche Land- oder Forstwirtschaft betreiben, für Lieferung von land- oder 
forstwirtschaftlichen Erzeugnissen, sofern die Lieferung zur Verwendung im Haushalt des Schuldners 
erfolgt;  
3. der Eisenbahnunternehmungen, Magnetschwebebahnunternehmen, Frachtfuhrleute, Schiffer, 
Lohnkutscher und Boten wegen des Fahrgeldes, der 
Fracht, des Fuhr- und Botenlohns, mit Einschluß der Auslagen; 
4. der Gastwirte und derjenigen, welche Speisen oder Getränke gewerbsmäßig verabreichen, für 
Gewährung von Wohnung und Beköstigung sowie für andere den Gästen zur Befriedigung ihrer 
Bedürfnisse gewährte Leistungen, mit Einschluß der Auslagen; 
5. derjenigen, welche Lotterielose vertreiben, aus dem Vertrieb der Lose, es sei denn, daß die Lose 
zum Weitervertrieb geliefert werden; 
6. derjenigen, welche bewegliche Sachen gewerbsmäßig vermieten, wegen des Mietzinses; 
7. derjenigen, welche, ohne zu den in Nummer 1 bezeichneten Personen zu gehören, die Besorgung 
fremder Geschäfte oder die Leistung von Diensten 
gewerbsmäßig betreiben, wegen der ihnen aus dem Gewerbebetrieb gebührenden Vergütungen, mit 
Einschluß der Auslagen;  
8. derjenigen, welche im Privatdienst stehen, wegen des Gehalts, Lohnes oder anderer Dienstbezüge, 
mit Einschluß der Auslagen, sowie der Dienstberechtigten wegen der auf solche Ansprüche 
gewährten Vorschüsse; 
9. der gewerblichen Arbeiter - Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter -, der Tagelöhner und 
Handarbeiter wegen des Lohnes und anderer anstelle oder als Teil des Lohnes vereinbarter 
Leistungen, mit Einschluß der Auslagen, sowie der Arbeitgeber wegen der auf solche Ansprüche 
gewährten Vorschüsse; 
10. der Lehrherren und Lehrmeister wegen des Lehrgeldes und anderer im Lehrvertrag vereinbarter 
Leistungen sowie wegen der für die Lehrlinge bestrittenen Auslagen; 
11. der öffentlichen Anstalten, welche dem Unterricht, der Erziehung,Verpflegung oder Heilung 
dienen, sowie der Inhaber von Privatanstalten solcher Art für Gewährung von Unterricht, Verpflegung 
oder Heilung und für die damit zusammenhängenden Aufwendungen; 
12. derjenigen, welche Personen zur Verpflegung oder zur Erziehung aufnehmen, für Leistungen und 
Aufwendungen der in Nummer 11 bezeichneten Art;  
13. der öffentlichen Lehrer und der Privatlehrer wegen ihrer Honorare, die Ansprüche der öffentlichen 
Lehrer jedoch nicht, wenn sie auf Grund besonderer Einrichtungen gestundet sind; 
14. der Ärzte, insbesondere auch der Wundärzte, Geburtshelfer, Zahnärzte und Tierärzte, sowie der 
Hebammen für ihre Dienstleistungen, mit Einschluß der Auslagen; 
15. der Rechtsanwälte, Notare sowie aller Personen, die zur Besorgung gewisser Geschäfte öffentlich 
bestellt oder zugelassen sind, wegen ihrer Gebühren und Auslagen, soweit nicht diese zur 
Staatskasse fließen; 
16. der Parteien wegen der ihren Rechtsanwälten geleisteten Vorschüsse; 
17. der Zeugen und Sachverständigen wegen ihrer Gebühren und Auslagen. 
 
(2) Soweit die im Absatz 1 Nr. 1, 2, 5 bezeichneten Ansprüche nicht der Verjährung von zwei Jahren 
unterliegen, verjähren sie in vier Jahren. 
 
§ 201 Kurze Verjährung, Beginn 
 
Die Verjährung der in den §§ 196, 197 bezeichneten Ansprüche beginnt mit dem Schluß des Jahres, 
in welchem der nach den §§ 198 bis 200 
maßgebende Zeitpunkt eintritt. Kann die Leistung erst nach dem Ablauf einer über diesen Zeitpunkt 
hinausreichenden Frist verlangt werden, so beginnt die Verjährung mit dem Schluß des Jahres, in 
welchem die Frist abläuft. 
 
§ 208 Unterbrechung der Verjährung, Anerkenntnis 
 
Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Verpflichtete dem Berechtigten gegenüber den Anspruch 
durch Abschlagzahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt. 
 
§ 209 Unterbrechung der Verjährung, gerichtliche Geltendmachung 
 



(1) Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Berechtigte auf Befriedigung oder auf Feststellung 
des Anspruchs, auf Erteilung der Vollstreckungsklausel oder auf Erlassung des Vollstreckungsurteils 
Klage erhebt. 
 
(2) Der Erhebung der Klage stehen gleich:  
 
1. die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren; 
1a. die Geltendmachung eines Anspruchs durch Anbringung eines Güteantrags bei einer Gütestelle 
der im § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Art; 
2. die Anmeldung des Anspruchs im Konkurs oder im Seerechtlichen Verteilungsverfahren, 
3. die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im Prozeß; 
4. die Streitverkündung in dem Prozeß, von dessen Ausgang der Anspruch abhängt; 
5. die Vornahme einer Vollstreckungshandlung und, soweit die Zwangsvollstreckung den Gerichten 
oder anderen Behörden zugewiesen ist, die Stellung des Antrags auf Zwangsvollstreckung. 
 
§ 276 Haftung des Schuldners, Maßstab  
 
(1) Der Schuldner hat, sofern nicht ein anderes bestimmt ist, Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. 
Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht läßt. Die Vorschriften der §§ 
827, 828 finden Anwendung. 
 
(2) Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im voraus erlassen werden. 
 
§ 315 Leistung, Nachträgliche Bestimmung durch eine Vertragspartei 
 
(1) Soll die Leistung durch einen der Vertragschließenden bestimmt werden, so ist im Zweifel 
anzunehmen, daß die Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist. 
 
(2) Die Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil. 
 
(3) Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen erfolgen, so ist die getroffene Bestimmung für den 
anderen Teil nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht. Entspricht sie nicht der Billigkeit, so 
wird die Bestimmung durch Urteil getroffen; das gleiche gilt, wenn die Bestimmung verzögert wird. 
 
§ 611 Dienstvertrag, Hauptpflichten  
 
(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen 
Dienste, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 
 
(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein. 
 
§ 611 a Verbot geschlechtsspezifischer Behandlung 
 
(1) Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme, 
insbesondere bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses, beim beruflichen Aufstieg, bei einer 
Weisung oder einer Kündigung, nicht wegen seines Geschlechts benachteiligen. Eine 
unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts ist jedoch zulässig, soweit eine Vereinbarung 
oder eine Maßnahme die Art der vom Arbeitnehmer auszuübenden Tätigkeit zum Gegenstand hat und 
ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für diese Tätigkeit ist. Wenn im Streitfall der 
Arbeitnehmer Tatsachen glaubhaft macht, die eine Benachteiligung wegen des Geschlechts vermuten 
lassen, trägt der Arbeitgeber die Beweislast dafür, daß nicht auf das Geschlecht bezogene, sachliche 
Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen oder das Geschlecht unverzichtbare 
Voraussetzung für die auszuübende Tätigkeit ist. 
 
(2) Hat der Arbeitgeber bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses einen Verstoß gegen das 
Benachteiligungsverbot des Absatzes 1 zu vertreten, so kann der hierdurch benachteiligte Bewerber 
eine angemessene Entschädigung in Geld in Höhe von höchstens drei Monatsverdiensten verlangen. 
Als Monatsverdienst gilt, was dem Bewerber bei regelmäßiger Arbeitszeit in dem Monat, in dem das 
Arbeitsverhältnis hätte begründet werden sollen, an Geld- und Sachbezügen zugestanden hätte. 
 



(3) Ist ein Arbeitsverhältnis wegen eines vom Arbeitgeber zu vertretenden Verstoßes gegen das 
Benachteiligungsverbot des Absatzes 1 nicht begründet worden, so besteht kein Anspruch auf 
Begründung eines Arbeitsverhältnisses.  
 
(4) Ein Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 2 muß innerhalb von zwei Monaten nach Zugang 
der Ablehnung der Bewerbung schriftlich geltend gemacht werden.  
 
(5) Die Absätze 2 und 4 gelten beim beruflichen Aufstieg entsprechend, wenn auf den Aufstieg kein 
Anspruch besteht. 
 
§ 611 b Verbot geschlechtsspezifischer Ausschreibung 
 
Der Arbeitgeber darf einen Arbeitsplatz weder öffentlich noch innerhalb des Betriebs nur für Männer 
oder nur für Frauen ausschreiben, es sei denn, daß ein Fall des § 611a Abs. 1 Satz 2 vorliegt. 
 
§ 612 Vergütungsvereinbarung, fehlende oder unvollständige 
 
(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach 
nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 
 
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige 
Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen. 
 
(3) Bei einem Arbeitsverhältnis darf für gleiche oder für gleichwertige Arbeit nicht wegen des 
Geschlechts des Arbeitnehmers eine geringere Vergütung vereinbart werden als bei einem 
Arbeitnehmer des anderen Geschlechts. Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung wird nicht 
dadurch gerechtfertigt, daß wegen des Geschlechts des Arbeitnehmers besondere Schutzvorschriften 
gelten. § 611a Abs. 1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden. 
 
§ 612 a Verbot der Benachteiligung wegen zulässiger Rechtsausübung 
 
Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme nicht 
benachteiligen, weil der Arbeitnehmer in zulässiger Weise seine Rechte ausübt. 
 
§ 613 Dienstpflichten, Höchstpersönlichkeit 
 
Der zur Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel in Person zu leisten. Der Anspruch auf 
die Dienste ist im Zweifel nicht übertragbar. 
 
§ 613 a Betriebsübergang, Auswirkung auf Arbeitsverhältnis 
 
(1) Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber über, so tritt 
dieser in die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden 
Arbeitsverhältnissen ein. Sind diese Rechte und Pflichten durch Rechtsnormen eines Tarifvertrags 
oder durch eine Betriebsvereinbarung geregelt, so werden sie Inhalt des Arbeitsverhältnisses 
zwischen dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer und dürfen nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
dem Zeitpunkt des Übergangs zum Nachteil des Arbeitnehmers geändert werden. Satz 2 gilt nicht, 
wenn die Rechte und Pflichten bei dem neuen Inhaber durch Rechtsnormen eines anderen 
Tarifvertrags oder durch eine andere Betriebsvereinbarung geregelt werden. Vor Ablauf der Frist nach 
Satz 2 können die Rechte und Pflichten geändert werden, wenn der Tarifvertrag oder die 
Betriebsvereinbarung nicht mehr gilt oder bei 
fehlender beiderseitiger Tarifgebundenheit im Geltungsbereich eines anderen Tarifvertrags dessen 
Anwendung zwischen dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer vereinbart wird. 
 
(2) Der bisherige Arbeitgeber haftet neben dem neuen Inhaber für Verpflichtungen nach Absatz 1, 
soweit sie vor dem Zeitpunkt des Übergangs entstanden sind und vor Ablauf von einem Jahr nach 
diesem Zeitpunkt fällig werden, als Gesamtschuldner. Werden solche Verpflichtungen nach dem 
Zeitpunkt des Übergangs fällig, so haftet der bisherige Arbeitgeber für sie jedoch nur in dem Umfang, 
der dem im Zeitpunkt des Übergangs abgelaufenen Teil ihres Bemessungszeitraums entspricht. 
 
(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn eine juristische Person oder eine Personenhandelsgesellschaft durch 
Umwandlung erlischt. 



 
(4) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers durch den bisherigen Arbeitgeber 
oder durch den neuen Inhaber wegen des Übergangs eines Betriebs oder eines Betriebsteils ist 
unwirksam. Das Recht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 
 
§ 614 Vergütung, Fälligkeit 
 
Die Vergütung ist nach der Leistung der Dienste zu entrichten. Ist die Vergütung nach Zeitabschnitten 
bemessen, so ist sie nach dem Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten. 
 
§ 615 Vergütung bei Annahmeverzug des Dienstberechtigten 
 
Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste in Verzug, so kann der Verpflichtete für 
die infolge des Verzugs nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur 
Nachleistung verpflichtet zu sein. Er muß sich jedoch den Wert desjenigen anrechnen lassen, was er 
infolge 
des Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste 
erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt. 
 
§ 616 Vergütung bei vorübergehender Dienstverhinderung 
 
Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, 
daß er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund 
ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. Er muß sich jedoch den Betrag 
anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher 
Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zukommt. 
 
§ 617 Pflicht zur Krankenfürsorge 
 
(1) Ist bei einem dauernden Dienstverhältnis, welches die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten 
vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nimmt, der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft 
aufgenommen, so hat der Dienstberechtigte ihm im Falle der Erkrankung die erforderliche Verpflegung 
und ärztliche Behandlung bis zur Dauer von sechs Wochen, jedoch nicht über die Beendigung des 
Dienstverhältnisses hinaus, zu gewähren, sofern nicht die Erkrankung von dem Verpflichteten 
vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden ist. Die Verpflegung und ärztliche 
Behandlung kann durch Aufnahme des Verpflichteten in eine Krankenanstalt gewährt werden. Die 
Kosten können auf die für die Zeit der Erkrankung geschuldete Vergütung angerechnet werden. Wird 
das Dienstverhältnis wegen der Erkrankung von dem Dienstberechtigten nach § 626 gekündigt, so 
bleibt die dadurch herbeigeführte Beendigung des Dienstverhältnisses außer Betracht. 
 
(2) Die Verpflichtung des Dienstberechtigten tritt nicht ein, wenn für die Verpflegung und ärztliche 
Behandlung durch eine Versicherung oder durch eine Einrichtung der öffentlichen Krankenpflege 
Vorsorge getroffen ist. 
 
§ 618 Schutzpflichten für Leben und Gesundheit Dienstverpflichteter 
 
(1) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften, die er zur Verrichtung der 
Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner 
Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, daß der Verpflichtete gegen Gefahr 
für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet. 
 
(2) Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienstberechtigte in 
Ansehung des Wohn- und Schlafraums, der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit 
diejenigen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die 
Sittlichkeit und die Religion des Verpflichteten erforderlich sind. 
 
(3) Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und der Gesundheit des 
Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden auf seine Verpflichtung zum 
Schadensersatz die für unerlaubte Handlungen geltenden Vorschriften der §§ 842 bis 846 
entsprechende Anwendung. 
 
§ 619 Fürsorgepflichten, Unabdingbarkeit 



 
Die dem Dienstberechtigten nach den §§ 617, 618 obliegenden Verpflichtungen können nicht im 
voraus durch Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden. 
 
§ 620 Dienstverhältnis, Ende durch Befristung oder Kündigung  
 
(1) Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist. 
 
(2) Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus der Beschaffenheit oder dem 
Zweck der Dienste zu entnehmen, so kann jeder Teil das 
Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621, 622 kündigen. 
 
§ 621 Allgemeine Kündigungsfristen 
 
Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne des § 622 ist, ist die Kündigung 
zulässig, 
 
1. wenn die Vergütung nach Tagen bemessen ist, an jedem Tag für den Ablauf des folgenden Tages; 
2. wenn die Vergütung nach Wochen bemessen ist, spätestens am ersten Werktag einer Woche für 
den Ablauf des folgenden Sonnabends; 
3. wenn die Vergütung nach Monaten bemessen ist, spätestens am fünfzehnten eines Monats für den 
Schluß des Kalendermonats; 
4. wenn die Vergütung nach Vierteljahren oder längeren Zeitabschnitten bemessen ist, unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen für den Schluß eines Kalendervierteljahres; 
5. wenn die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten bemessen ist, jederzeit; bei einem die 
Erwerbstätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nehmenden 
Dienstverhältnis ist jedoch eine Kündigungsfrist von zwei Wochen einzuhalten. 
 
§ 622 Arbeitsverhältnis, Besondere Kündigungsfristen 
 
(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit einer Frist 
von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. 
 
(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis 
in dem Betrieb oder Unternehmen 
 
1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats, 
2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
6. fünfzehn Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
7. zwanzig Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats. 
 
Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der Vollendung des 
fünfundzwanzigsten Lebensjahres des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt. 
 
(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, kann das 
Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. 
 
(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarifvertrag vereinbart werden. 
Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages gelten die abweichenden tarifvertraglichen 
Bestimmungen zwischen nichttarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn ihre 
Anwendung zwischen ihnen vereinbart ist.  
 
(5) Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte Kündigungsfrist nur vereinbart 
werden, 
 
1. wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; dies gilt nicht, wenn das 
Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei Monaten hinaus fortgesetzt wird; 
2. wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als zwanzig Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer 
Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt und die Kündigungsfrist vier Wochen nicht unterschreitet. Bei 



der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit 
einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr 
als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. Die einzelvertragliche Vereinbarung längerer als der in 
den Absätzen 1 bis 3 genannten Kündigungsfristen bleibt hiervon unberührt. 
 
(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf keine längere Frist 
vereinbart werden als für die Kündigung durch den Arbeitgeber. 
 
§ 623 Beendigung von Arbeitsverhältnissen , Kündigung 
 
Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag sowie die 
Befristung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 
§ 624 Verträge über mehr als fünf Jahre, Kündigungsfrist 
 
Ist das Dienstverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder für längere Zeit als fünf Jahre 
eingegangen, so kann es von dem Verpflichteten nach dem Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden. 
Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate. 
 
§ 625 Verlängerung Dienstverhältnis durch Dienste nach Ablauf 
 
Wird das Dienstverhältnis nach dem Ablauf der Dienstzeit von dem Verpflichteten mit Wissen des 
anderen Teiles fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert, sofern nicht der andere Teil 
unverzüglich widerspricht. 
 
§ 626 Fristlose Kündigung, Wichtiger Grund 
 
(1) Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Kündigenden 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider 
Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu 
der vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann. 
 
(2) Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
in dem der Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis 
erlangt. Der Kündigende muß dem anderen Teil auf Verlangen den Kündigungsgrund unverzüglich 
schriftlich mitteilen. 
 
§ 627 Dienste höherer Art, Fristlose Kündigung 
 
(1) Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne des § 622 ist, ist die Kündigung 
auch ohne die im § 626 bezeichnete Voraussetzung zulässig, wenn der zur Dienstleistung 
Verpflichtete, ohne in einem dauernden Dienstverhältnis mit festen Bezügen zu stehen, Dienste 
höherer Art zu leisten hat, die auf Grund besonderen Vertrauens übertragen zu werden pflegen. 
 
(2) Der Verpflichtete darf nur in der Art kündigen, daß sich der Dienstberechtigte die Dienste anderweit 
beschaffen kann, es sei denn, daß ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt er 
ohne solchen Grund zur Unzeit, so hat er dem Dienstberechtigten den daraus entstehenden Schaden 
zu ersetzen. 
 
§ 628 Fristlose Kündigung, Teilvergütung und Schadensersatz 
 
(1) Wird nach dem Beginn der Dienstleistung das Dienstverhältnis auf Grund des § 626 oder des § 
627 gekündigt, so kann der Verpflichtete einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der 
Vergütung verlangen. Kündigt er, ohne durch vertragswidriges Verhalten des anderen Teiles dazu 
veranlaßt zu sein, oder veranlaßt er durch sein vertragswidriges Verhalten die Kündigung des anderen 
Teiles, so steht ihm ein Anspruch auf die Vergütung insoweit nicht zu, als seine bisherigen Leistungen 
infolge der Kündigung für den anderen Teil kein Interesse haben. Ist die Vergütung für eine spätere 
Zeit im voraus entrichtet, so hat der Verpflichtete sie nach Maßgabe des § 347 oder, wenn die 
Kündigung wegen eines Umstandes erfolgt, den er nicht zu vertreten hat, nach den Vorschriften über 
die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zurückzuerstatten. 
 



(2) Wird die Kündigung durch vertragswidriges Verhalten des anderen Teiles veranlaßt, so ist dieser 
zum Ersatz des durch die Aufhebung des Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verpflichtet. 
 
§ 629 Sonderurlaub für Stellensuche 
 
Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat der Dienstberechtigte dem 
Verpflichteten auf Verlangen angemessene Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses zu 
gewähren. 
 
§ 630 Sonderurlaub für Stellensuche 
 
Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat der Dienstberechtigte dem 
Verpflichteten auf Verlangen angemessene Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses zu 
gewähren. 
 
§ 823 Schadensersatzpflicht 
 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 
oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 
 
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch 
ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 


